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Beschluss des Gemeinsamen Bundesausschusses (G-BA) gemäß § 91 SGB V vom 16. März 2023 
hier:  Änderung der Geschäftsordnung: Änderung der Anlage I zur Bestimmung der 
 Stimmrechte für die Richtlinie zur Versorgung von Post-COVID  

 

Sehr geehrte Damen und Herren, 
 

der von Ihnen gemäß § 91 Absatz 4 Satz 2 SGB V vorgelegte o. a. Beschluss vom 16. März 2023 

über eine Änderung der Geschäftsordnung wird genehmigt. 
 
Es wird auf Folgendes hingewiesen: 

Das Bundesministerium für Gesundheit geht davon aus, dass gemäß des gesetzlichen Auftrages 

die Erstfassung der Richtlinie nach § 92 Absatz 6c SGB V auch die Versorgung von Versicherten 

mit Verdacht auf Long-COVID einbezieht, deren Symptome noch nicht länger als 12 Wochen be-

stehen und bei denen noch keine gesicherte Diagnose für ein Post-COVID-Syndrom vorliegt. 

Darüber hinaus kann der G-BA auch für Patientinnen und Patienten, bei denen ein Verdacht auf 

eine andere Erkrankung besteht, die eine ähnliche Ursache oder eine ähnliche Krankheitsausprä-

gung aufweist, Regelungen in seiner Richtlinie vorsehen (§ 92 Absatz 6c Satz 3 SGB V). Es wird 

angeregt, dies auch bei der Bezeichnung der Richtlinie entsprechend zu berücksichtigen.  

 
Mit freundlichen Grüßen 

Im Auftrag 

 
 
 
 

Dr. Josephine Tautz 
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